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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfungen im Land 
Nordrhein – Westfalen 
 
 
A Problem 
 
Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Landesrechts an die Vorgaben der Richtlinie 
2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014, S. 1; im Folgenden: UVP-Änderungsricht-
linie). Für die landesrechtliche Anpassung sind Aktualisierungen von Verfahrens- und Verweis-
regelungen im Landes-UVP-Gesetz (UVPG NRW) sowie im Wesentlichen redaktionelle Folge-
änderungen in weiteren Landesgesetzen erforderlich. 
 
B Lösung 
 
Der Gesetzentwurf enthält die erforderlichen Änderungen des Landes-UVP-Gesetzes sowie 
redaktionelle Folgeänderungen weiterer NRW-Landesgesetze (Landesnaturschutzgesetz, 
Landesforstgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Seilbahngesetz, Abgrabungsgesetz und Lan-
desbauordnung).  
 
C  Alternativen 
 
Keine. Es bestehen keine anderen Möglichkeiten, um das Ziel des Gesetzes, eine europa-
rechtskonforme Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, zu erreichen. Für die Umsetzung 
sind Änderungen und Ergänzungen der geltenden Vorschriften zwingend erforderlich.  
 
D Kosten 
 
Zusätzliche Kosten aufgrund von europarechtlich vorgegebenen Umsetzungspflichten durch 
dieses Gesetz entstehen nicht.   
Auswirkungen auf die Kosten hat – wie bisher auch – die Inbezugnahme des Bundesrechts. 
Jedoch reduziert sich nach Einschätzung des Bundes der Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
des Bundes und auch der Länder aufgrund der Vereinfachungen und Systematisierung der 
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Anforderungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung sogar erheblich 
(UVP-ModG, Bundestags-Drs. 18/11499, S. 3).  
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das 
Ministerium der Justiz sowie das Ministerium für Verkehr. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 
 
Gemeinden und Gemeindeverbänden werden durch die Gesetzesnovelle keine Aufgaben 
übertragen.  
Soweit sie, etwa als Genehmigungsbehörde oder Vorhabenträger, von Neuregelungen betrof-
fen sind, ist dies eine Folge der europarechtlichen Umsetzungspflichten, denen der Landes-
gesetzgeber mit der vorliegenden Gesetzesnovelle nachkommt. Da das Land dabei keinen 
eigenen Gestaltungsspielraum in Anspruch nimmt, findet das Konnexitätsprinzip gemäß §§ 2 
Abs. 1 S. 2, 3 Abs. 2 S. 1 und 2 Konnexitätsausführungsgesetz keine Anwendung.  
Von einem signifikanten Verwaltungsmehraufwand für die kommunale Ebene, bedingt durch 
die Verpflichtung zur Zugänglichmachung der relevanten Unterlagen über das zentrale UVP-
Internetportal, ist nicht auszugehen. Die Meldepflicht für das UVP-Portal zur Bauleitplanung 
stützt sich auf die Vorgaben der §§ 4a Abs. 4 S. 1, 6a Abs. 2 sowie 10a Abs. 2 BauGB.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Ein Mehraufwand für Unternehmen bei Zulassungsverfahren im Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes ist nicht zu erwarten. Insbesondere ist keine Mittelstandsrelevanz im Sinne des § 6 
Mittelstandsförderungsgesetz des Landes gegeben. Zu diesem Ergebnis kommt auch die 
Clearingstelle Mittelstand, die bereits frühzeitig in das Verfahren einbezogen wurde. 
Nach Einschätzung des Bundes wird sich der Erfüllungsaufwand für Unternehmen durch die 
Neuregelung des UVPG verringern (UVP-ModG, Bundestags-Drs. 18/11499, S. 2). Diese Ein-
schätzung ist auf die entsprechenden Neuregelungen des UVPG NRW übertragbar. Die bei 
isolierter Betrachtung von Einzelregelungen feststellbare Belastung von Unternehmen beruht 
auf zwingenden Vorgaben des Rechts der Europäischen Union. 
Ein Mehraufwand für private Haushalte ist nicht ersichtlich. Das Gesetz enthält insbesondere 
keine neuen Informationspflichten für die Bürgerinnen und Bürger. 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sind durch die Regelungen nicht zu 
erwarten.  
 
I Auswirkungen des Vorhabens auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nach-
haltigkeitsstrategie NRW) 
 
Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie NRW und fördert auf-
grund des medienübergreifenden Ansatzes der Umweltverträglichkeitsprüfung die Verwirkli-
chung der darin enthaltenen ökologischen Ziele. Der Gesetzentwurf entspricht im Übrigen ei-
ner zwingenden europarechtlichen Umsetzungsverpflichtung des Landes. 
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J Befristung 
 
Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Nordrhein-Westfalen ist ein zwin-
gend notwendiges Stammgesetz, das der Umsetzung von EU-Recht dient. Die Anordnung 
eines Verfalldatums oder eine Befristung des Gesetzes ist aus Gründen der Rechtssicherheit 
daher nicht sachgerecht. Verwiesen wird auf den Beschluss der Landesregierung vom 
20.12.2011, wonach die zum Zeitpunkt 1.1.2012 in Kraft befindlichen Stammgesetze zwingend 
notwendig sind und in zukünftigen Änderungsentwürfen vorgeschlagen werden soll, die ent-
haltenen Befristungsregelungen (bestehend aus Verfallklauseln oder Berichtspflichten) zu 
streichen. Eine Evaluierung hat zudem bereits in den Jahren 2009 und 2015 stattgefunden. 
Nach dem Ergebnis der Evaluierung war eine Änderung der Rechtsnorm nicht erforderlich. Die 
bisherige Befristungsregelung in § 5 UVPG NRW soll daher aufgehoben werden. 
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   G e g e n ü b e r s t e l l u n g    
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

   
Gesetz zur Modernisierung des Rechts 

der Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Land Nordrhein-Westfalen 

 

  

Artikel 1 
 

Änderung des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung im Lande 

Nordrhein-Westfalen 
 

 
Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG 

NW) 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
29. April 1992 (GV. NRW. S. 175), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 934) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. In der Überschrift werden das Wort 
„Lande“ durch das Wort „Land“ und die 
Angabe „(UVPG NW)“ durch die Angabe 
„(Landesumweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz – UVPG NRW)“ ersetzt. 

 

 Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG 

NW) 

2. § 1 Absatz 1 und 2 werden wie folgt ge-
fasst: 

 
(1) Für Vorhaben, für die nach Anlage 
1 die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder eine allge-
meine oder standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalles vorgesehen ist, 
sind die Vorschriften des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBI. I S. 94) in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden, 
soweit nachfolgend nicht anders be-
stimmt ist. Soweit in den Vorschriften 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung auf die Anlage 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung verwiesen wird, tritt die An-
lage 2 dieses Gesetzes an deren Stelle. 

 
 

(2) Sofern bei Vorhaben nach Anlage 1 
Nummer 1 eine Umweltverträglichkeits-

 § 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Für Vorhaben, für die nach Anlage 1 die-
ses Gesetzes die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung bzw. eine allge-
meine oder standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalles vorgesehen ist, sind die Vor-
schriften des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 5. September 
2001 (BGBL. I S. 2350), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 
2002 (BGBL. I S. 1914, 1921) anzuwenden, 
soweit nachfolgend nicht anders bestimmt 
ist. 
 
Soweit dabei in den Vorschriften des UVPG 
auf die Anlage 2 des UVPG verwiesen wird, 
tritt die Anlage 2 dieses Gesetzes an deren 
Stelle. 
 
(2) Sofern für ein Vorhaben nach Anlage 1 
Nummer 4 dieses Gesetzes eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen ist, wird 
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prüfung durchzuführen ist, kann die zu-
ständige Behörde abweichend von 
§ 18 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in Ver-
bindung mit § 73 Absatz 6 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung auf die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins verzich-
ten. 

 

die Öffentlichkeit entsprechend den Bestim-
mungen des § 9 Absatz 3 UVPG beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Zuständige Behörde in Nordrhein-West-
falen für die Organisation der grenzüber-
schreitenden Behörden- und Öffentlichkeits-
beteiligung bei ausländischen Vorhaben ist 
die jeweils zuständige Bezirksregierung. 

3. § 2 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 2  
Verordnungsermächtigung 

 

Die in der Anlage 2 aufgeführten Kriterien 
für die Vorprüfung des Einzelfalles kann die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung 
näher bestimmen. 
 

  
 

§ 2 
Rechtsverordnung, Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift 
 

(1) Die in der Anlage 2 aufgeführten Krite-
rien für die Vorprüfung des Einzelfalles kön-
nen durch Rechtsverordnung der Landesre-
gierung näher bestimmt werden.  

(2) Die aufgrund der §§ 24, 3c Abs. 2b 
UVPG erlassene Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zur Ausführung des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPVwV) findet entsprechende Anwen-
dung. 

 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Bedarf ein Vorhaben, für das 
nach Bundes- oder Landesrecht 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist, der Zulassung 
durch mehrere Behörden, so ist fe-
derführende Behörde im Sinn des § 
31 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung: 

 
1. für Vorhaben, die einer Genehmi-
gung nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274) in der jeweils 
geltenden Fassung bedürfen, die 
für diese Genehmigung zuständige 
Behörde, 

 § 3 
Federführende Behörde 

 
 
(1) Bedarf ein Vorhaben, für das nach Bun-
des- oder Landesrecht eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen ist, der Zu-
lassung durch mehrere Behörden, so ist fe-
derführende Behörde im Sinne des § 14 
UVPG 
 
1. die für die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zustän-
dige Behörde in den Fällen der Anlage 1 Nrn. 
1-10; 
 
2. die für die Genehmigung nach § 7 Atom-
gesetz zuständige Behörde in den Fällen der 
Nummer 2 der Anlage zu § 3 UVPG; 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/5002 

 
 

7 

 
2. für Vorhaben, deren Zulässigkeit 
einer Entscheidung nach dem 
Atomgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 1985 
(BGBl. I S. 1565) in der jeweils gel-
tenden Fassung bedarf, die für 
diese Entscheidung zuständige Be-
hörde, soweit nicht nach § 31 Ab-
satz 3 Satz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung eine 
Bundesbehörde federführende Be-
hörde ist und 
 
3. im Übrigen die Behörde, die für 
das Verfahren zuständig ist, das 
den Schwerpunkt der Zulassungs-
entscheidung für das Vorhaben bil-
det. 

 
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§§ 3a, 

5, 6, 7, 8 Abs. 1 und 3, 9, 9a und 11 
UVPG“ durch die Angabe „§§ 5, 15 
bis 19, 21, 22, 24, 26, 27 sowie den 
§§ 54 bis 57 und § 64 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung“ ersetzt. 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 
(3) Die für die Entscheidungen über 
die Zulassung des Vorhabens zu-
ständigen Behörden haben die fe-
derführende Behörde zu unterstüt-
zen. Sie übersenden insbesondere 
der federführenden Behörde früh-
zeitig Vervielfältigungen für den 
nach § 16 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung vor-
zulegenden UVP-Bericht. 

 

3. im übrigen die Behörde, die für das Ver-
fahren zuständig ist, das den Schwerpunkt 
der Zulassungsentscheidung für das Vorha-
ben bildet. In Zweifelsfällen entscheidet die 
zuständige oberste Landesbehörde; soweit 
die Geschäftsbereiche mehrerer oberster 
Landesbehörden betroffen sind, bestimmen 
die betroffenen obersten Landesbehörden 
einvernehmlich die federführende Behörde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die federführende Behörde nimmt die 
Aufgaben nach den §§ 3a, 5, 6, 7, 8 Abs. 1 
und 3, 9, 9a und 11 UVPG wahr. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die für die Entscheidungen über die Zu-
lassung des Vorhabens zuständigen Behör-
den haben die federführende Behörde zu un-
terstützen; sie übersenden insbesondere der 
federführenden Behörde frühzeitig Verviel-
fältigungen der nach § 6 UVPG vorgelegten 
Unterlagen. 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 11 
UVPG“ durch die Angabe „§ 24 des 
Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung“ ersetzt. 

 
 
 
 

 § 4 
Hinzuziehung von Sachverständigen 

durch die federführende Behörde 
 
(1) Die federführende Behörde kann, soweit 
sie zur Durchführung der Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht selbst die erforderliche 
Sachkenntnis besitzt und diese auch nicht 
durch Heranziehung anderer Behörden er-
langen kann, Sachverständige hinzuziehen, 
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b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wör-

ter „Kostenvorschuß in Höhe von 50 
v. H.“ durch die Wörter „Kostenvor-
schuss in Höhe von 50 Prozent“ er-
setzt. 

 

insbesondere zu der Erarbeitung der zusam-
menfassenden Darstellung im Sinne von § 
11 UVPG. 
 
(2) Die Hinzuziehung Sachverständiger ist 
auch zulässig, wenn dies zur Beschleuni-
gung des Verfahrens dient und der Vorha-
bensträger der Hinzuziehung zugestimmt 
hat. 
 
(3) Die Kosten trägt der Träger des Vorha-
bens. Vor Hinzuziehung des Sachverständi-
gen kann von dem Träger des Vorhabens ein 
Kostenvorschuß in Höhe von 50 v. H. der vo-
raussichtlich anfallenden Kosten gefordert 
werden.  

6. § 4a wird § 5 und wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 1 und 2 werden jeweils die 
Wörter „Anlage 1 des UVPG“ durch 
die Wörter „Anlage 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4a 
Strategische Umweltprüfung 

 
(1) Für die Pläne und Programme des Ver-
kehrsbereiches, des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege und der Raumordnung, 
die einen Rahmen setzen für Entscheidun-
gen über die Zulässigkeit von in Anlage 1 des 
UVPG oder Anlage 1 dieses Gesetzes auf-
geführten Vorhaben,  findet eine Strategi-
sche Umweltprüfung nach diesem Gesetz 
nur statt, wenn die Strategische Umweltprü-
fung nicht in den jeweiligen Fachgesetzen 
geregelt ist. 
 
(2) Bei nicht unter Absatz 1 fallenden Plänen 
und Programmen ist eine Strategische Um-
weltprüfung nur dann durchzuführen, wenn 
die Pläne und Programme für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit von in der Anlage 
1 des UVPG oder Anlage 1 dieses Gesetzes 
aufgeführten oder anderen Vorhaben einen 
Rahmen setzen und eine Vorprüfung des 
Einzelfalls ergibt, dass der Plan oder das 
Programm voraussichtlich erhebliche Um-
weltauswirkungen hat. 
 
(3) Eine Strategische Umweltprüfung ist 
durchzuführen bei Plänen und Programmen, 
die einer Verträglichkeitsprüfung nach § 53 
Absatz 2 des Landesnaturschutzgesetzes 
vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst 
worden ist, bedürfen. Werden derartige 
Pläne und Programme nur geringfügig geän-
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b) In Absatz 4 werden die Wörter 
„UVPG des Bundes“ durch die Wör-
ter „Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung“ ersetzt. 

 

dert oder legen sie die Nutzung kleiner Ge-
biete auf kommunaler Ebene fest, so ist eine 
Strategische Umweltprüfung nur dann durch-
zuführen, wenn eine Vorprüfung des Einzel-
falles ergibt, dass der Plan oder das Pro-
gramm voraussichtlich erhebliche Umwelt-
auswirkungen hat. 
 
(4) Das Verfahren für die Strategische Um-
weltprüfung und für die Vorprüfung des Ein-
zelfalles für die Pläne und Programme richtet 
sich nach den Vorschriften des UVPG des 
Bundes. 
 

7. Der bisherige § 5 wird aufgehoben. 
 

 § 5 
Bericht über die Auswirkungen des Ge-

setzes 
 
Die Landesregierung erstattet dem Landtag 
innerhalb von fünf Jahren nach dem 1. März 
2010 einen Bericht über die Auswirkungen 
des Gesetzes. 
 

8.§ 6 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 6 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Für Vorhaben und Verfahren nach § 1 Ab-
satz 1 gelten die Übergangsvorschriften des 
§ 74 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung entspre-
chend. 
 
(2) Für Pläne und Programme nach § 5 Ab-
satz 1 bis 3 gilt die Übergangsvorschrift des 
§ 74 Absatz 3 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung entsprechend. 
 

  
 

§ 6 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Verfahren nach § 1, die der Entscheidung 
über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen 
und die vor dem 4. Juni 2004 begonnen wor-
den sind, sind nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes zu Ende zu führen. Sofern für ein 
Vorhaben, das Gegenstand eines solchen 
Verfahrens ist, die Bestimmungen dieses 
Gesetzes die Einrichtung von solchen Ver-
fahren neu oder anders als bislang regeln, 
sind diese Bestimmungen anzuwenden und 
ist in diesem Rahmen die Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen. Wenn im Aus-
gangsverfahren das Vorhaben vor dem 4. 
Juni 2004 bereits öffentlich bekannt gemacht 
worden ist, findet nur Satz 1 Anwendung. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes in der vor dem 4. 
Juni 2004 geltenden Fassung weiterhin An-
wendung, wenn  
 
a) der Träger eines Vorhabens einen Antrag 
auf Zulassung des Vorhabens, der mindes-
tens die Angaben zu Standort, Art und Um-
fang des Vorhabens enthalten muss, vor 
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dem 14. März 1999 bei der zuständigen Be-
hörde eingereicht hat; weitergehende Vor-
schriften über die Voraussetzungen für eine 
wirksame Antragstellung bleiben unberührt; 
oder  
 
b) in sonstiger Weise ein Verfahren nach § 1 
vor dem 14. März 1999 förmlich eingeleitet 
worden ist; ist mit gesetzlich vorgeschriebe-
nen einzelnen Schritten des Verfahrens noch 
nicht begonnen worden, können diese auch 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
durchgeführt werden.  
 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
ist das UVPG NW nicht auf Verfahren nach 
§ 1 anwendbar, die vor dem 3. Juli 1988 be-
gonnen worden sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. In Anlage 1 werden die Nummern 4 bis 

15 die Nummern 1 bis 12. 
 

 Nr.  Vorhaben Sp. 
1 

Sp. 
2 

1. (weggefallen)   

2. (weggefallen)   

3. (weggefallen)   

4. Bau der gemein-
schaftlichen und öf-
fentlichen Anlagen im 
Sinne des Flurbereini-
gungsgesetzes 

 A 

5. Bau einer Landes-, 
Kreis- oder Gemein-
destraße i.S.d. § 3 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Stra-
ßen- und Wegegesetz 
NRW (Straße nach 
Landesrecht), wenn 
diese eine Schnell-
straße im Sinne der 
Begriffsbestimmung 
des europäischen 
Übereinkommens 
über die Hauptstraßen 
des internationalen 
Verkehrs vom 15. No-
vember 1975 ist 

X 
  
  
  

  

6. Bau einer neuen vier- 
oder mehrstreifigen 

X 
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Straße nach Landes-
recht, wenn diese 
neue Straße eine 
durchgehende Länge 
von 5 km oder mehr 
ausweist 

7. Bau einer vier- oder 
mehrstreifigen Straße 
nach Landesrecht 
durch Verlegung 
und/oder Ausbau ei-
ner bestehenden 
Straße, wenn dieser 
geänderte Straßenab-
schnitt eine durchge-
hende Länge von 10 
km oder mehr auf-
weist 

X   

8. Bau einer sonstigen 
Straße nach Landes-
recht 

 A 

9. Errichtung und Betrieb 
von Seilbahnen und 
Zahnradbahnen ein-
schließlich der zuge-
hörigen Betriebsanla-
gen und -einrichtun-
gen 

 A 

10. Errichtung und Betrieb 
von Skiliften ein-
schließlich der zuge-
hörigen Betriebsanla-
gen und -einrichtun-
gen 

 A 

11. Errichtung und Betrieb 
von Skipisten, ein-
schließlich der zuge-
hörigen Betriebsanla-
gen und -einrichtun-
gen 

  A 

a) mit Beschneiungsan-
lagen 

X   

b) ab 10 ha Größe ohne 
Beschneiungsanla-
gen 

  A 

c) von 2 bis unter 10 ha 
Größe ohne Be-
schneiungsanlagen 

  S 
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12. Errichtung und Betrieb 
von Torfgewinnungs-
anlagen, sofern sie 
nicht dem Bergrecht 
unterliegen, die ein-
schließlich Betriebs-
anlagen und –einrich-
tungen  

    

a) mehr als 5 ha Ge-
samtfläche beanspru-
chen 

X   

b) bis zu 5 ha Gesamtflä-
che beanspruchen 

  A 

13. Errichtung und Betrieb 
von Tagebauen und 
Abgrabungen zur Ge-
winnung von nicht 
dem Bergrecht unter-
liegenden Boden-
schätzen, sowie der 
Aufschüttungen, die 
unmittelbare Folgen 
von Abgrabungen 
sind, 

    

a) ab 25 ha Gesamtflä-
che, mit Ausnahme 
von Steinbrüchen, 

X   

b) ab 10 ha bis 25 ha Ge-
samtfläche, mit Aus-
nahme von Steinbrü-
chen, 

  A 

c) von 2 bis weniger als 
10 ha Gesamtfläche, 
einschließlich von 
Steinbrüchen, bei de-
nen kein Sprengstoff 
verwendet wird; 

  S 

d) bei weniger als 2 ha 
Gesamtfläche, ein-
schließlich von Stein-
brüchen, sofern Aus-
wirkungen auf Ge-
biete nach Anlage 
2.3.1 oder 2.3.2 zu 
prüfen sind. 

  S 

14. Projekt zur Verwen-
dung von Ödland oder 
naturnahen Flächen 
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zu intensiver Land-
wirtschaftsnutzung 

a) ab einer Größe von 2 
ha  

  A 

b) bis zu einer Größe 
von weniger als 2 ha 

  S 

15. Bau eines Feriendor-
fes, eines Hotelkom-
plexes oder einer 
sonstigen großen Ein-
richtung für die Fe-
rien- und Fremdenbe-
herbergung, 
eines ganzjährig be-
triebenen Camping-
platzes, eines Frei-
zeitparks, eines Park-
platzes oder eines 
Einkaufszentrums, ei-
nes großflächigen 
Einzelhandelsbetrie-
bes oder eines sonsti-
gen großflächigen 
Handelsbetriebes im 
Sinne des § 11 Abs. 3 
Satz 1 der Baunut-
zungsverordnung, 
Vorhaben gemäß 
Nummern 18.1, 18.2, 
18.3, 18.4, 18.6 oder 
18.8 der Anlage 1 zum 
UVPG, für das kein 
Beschluss zur Aufstel-
lung, Änderung oder 
Ergänzung eines Be-
bauungsplanes ge-
fasst wurde, soweit 
der in diesen Num-
mern genannte jewei-
lige Prüfwert für die 
Vorprüfung erreicht o-
der überschritten wird 

  A 

 

10. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Im Wortlaut vor der Tabelle werden 
die Wörter „§ 1 i.v.m. § 3c Abs. 1 
Satz 1 und 2“ durch die Wörter „§ 7 
Absatz 1 und 2“ und die Wörter „§ 
3e und § 3f des UVPG“ durch die 
Wörter „§ 9 und § 14 des Gesetzes 

 Kriterien für die Vorprüfung des Einzel-
falls 

 
Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, 
soweit in § 1 i.v.m § 3c Abs. 1 Satz 1 und 2, 
auch in Verbindung mit § 3e und § 3f des 
UVPG, auf Anlage 2 Bezug genommen wird. 
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über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung“ ersetzt. 

 
b) In Nummer 2.3.2 und Nummer 2.3.4 

werden jeweils die Wörter „nach § 
42a des Landschaftsgesetzes,“ ge-
strichen. 

 

 2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 

des Bundesnaturschutzgesetzes, 

nach § 42a des Landschaftsge-

setzes, einschließlich einstwei-

lig sichergestellter Naturschutz-

gebiete gemäß § 22 Absatz 3 

des Bundesnaturschutzgesetzes, 

soweit nicht bereits von Num-

mer 2.3.1 erfasst, 

2.3.3 Nationalparke nach § 24 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, so-

weit nicht bereits von Nummer 

2.3.1 erfasst, 

2.3.4 Landschaftsschutzgebiete nach 

§ 26 des Bundesnaturschutzge-

setzes, nach 42a des Land-

schaftsgesetzes, einschließlich 

einstweilig sichergestellter 

Landschaftsschutzgebiete nach 

22 Absatz 3 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

  
 

 
c) In Nummer 2.3.6 werden die Wörter 

„§ 47a des Landschaftsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 41 des Lan-
desnaturschutzgesetzes“ ersetzt. 

 

  

2.3.6 geschützte Landschaftsbestand-

teile, einschließlich Alleen, 

nach § 29 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, nach § 47a des 

Landschaftsgesetzes, 
 

 
d) In Nummer 2.3.7 werden die Wörter 

„§ 62 des Landschaftsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 42 des Lan-
desnaturschutzgesetzes “ ersetzt. 

 

  

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope 

nach § 30 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, nach § 62 des 

Landschaftsgesetzes, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/5002 

 
 

15 

Artikel 2 
 

Änderung des Landesnaturschutzgeset-
zes 

 

 Gesetz 
zum Schutz der Natur in 

Nordrhein-Westfalen 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG 

NRW) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 33 Absatz 2 Satz 2 des Landesnatur-
schutzgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 
568), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu 
gefasst worden ist, werden die Wörter „Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 29. 
April 1992 (GV. NRW. S. 175), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. März 
2010 (GV. NRW. S. 185)“ durch die Wörter 
„Landesumweltverträglichkeitsprüfungsge-
setzes vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 
175), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 
 

 § 33 
Verfahren 

(zu § 17 des Bundesnaturschutzgeset-
zes) 

 
(1) Die Entscheidung nach § 17 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ergeht im Be-
nehmen mit der Naturschutzbehörde der 
gleichen Verwaltungsebene. Bei Eingriffen 
gemäß § 30 Absatz 1 Nummer 2 ist zusätz-
lich das Benehmen mit der Gemeinde herzu-
stellen. Die zuständige Behörde setzt die 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder 
die Zahlung des Ersatzgeldes als Nebenbe-
stimmung fest.  
 
(2) Für alle Eingriffe nach § 17 Absatz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist eine Geneh-
migung der unteren Naturschutzbehörde er-
forderlich, welche die zur Durchführung des 
§ 15 des Bundesnaturschutzgesetzes erfor-
derlichen Entscheidungen und Maßnahmen 
beinhaltet. Soweit für Projekte zur Verwen-
dung von Ödland oder naturnahen Flächen 
zur intensiven Landwirtschaftsnutzung nach 
§ 1 in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 14 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 175), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. 
März 2010 (GV. NRW. S. 185) geändert wor-
den ist, eine Vorprüfung des Einzelfalls und 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist, müssen die Vorprüfung des Ein-
zelfalles sowie die Durchführung der Um-
weltverträglichkeitsprüfung den Anforderun-
gen des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Lande Nordrhein- West-
falen entsprechen. 
 
(3) Der Antrag auf Genehmigung nach Ab-
satz 2 ist schriftlich bei der unteren Natur-
schutzbehörde zu stellen, welche die zur Be-
urteilung des Eingriffs in Natur und Land-
schaft erforderlichen Angaben verlangen 
kann. Im Falle des § 30 Absatz 1 Nummer 9 
wird die Genehmigung im Einvernehmen mit 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/5002 

 
 

16 

dem Landesbetrieb Wald und Holz erteilt. 
Soweit es sich um eine Anlage nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2194) geändert worden ist, 
handelt, die über den Bezirk einer unteren 
Naturschutzbehörde hinausgeht, ist die hö-
here Naturschutzbehörde zuständig. 
 

Artikel 3 
Änderung des Landesforstgesetzes  

 

  
 

Das Landesforstgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. 
NRW. S. 546), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  
 

 

Landesforstgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesforstgesetz - LFoG), 
Bekanntmachung der Neufassung 

1. § 39 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Soweit für die Umwandlung nach 
§§ 6 bis 14 in Verbindung mit Num-
mer 17.2 der Anlage 1 des Geset-
zes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. 
September 2017 (BGBl. I S. 3370) 
geändert worden ist, eine Vorprü-
fung des Einzelfalls und eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist, müssen die Vorprü-
fung des Einzelfalles sowie die 
Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung den Anforderungen 
des Landesumweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes vom 29. April 
1992 (GV. NRW. S. 175), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle dieses Geset-
zes] geändert worden ist, entspre-
chen.“ 

 
b) In Satz 3 wird das Wort „dass“ durch 

das Wort „das“ und die Angabe 

 § 39 
Umwandlung 

(Zu § 9 Bundeswaldgesetz) 
 
(1) Jede Umwandlung von Wald in eine an-
dere Nutzungsart bedarf der Genehmigung 
durch die Forstbehörde. Soweit für die Um-
wandlung nach § 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 25 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in Nordrhein-Westfalen (UVPG 
NW) eine Vorprüfung des Einzelfalls und 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist, müssen die Vorprüfung des Ein-
zelfalles sowie die Durchführung der Um-
weltverträglichkeitsprüfung den Anforderun-
gen des UVPG NW entsprechen. Sofern die 
Genehmigung erforderlich ist für ein Vorha-
ben, für das nach Bundes- oder Landesrecht 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt wird, kann die Genehmigung nur in 
einem Verfahren erteilt werden, dass den 
Anforderungen des UVPG NW entspricht; § 
43 bleibt unberührt. 
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„UVPG NW“ durch das Wort „Lan-
desumweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetzes“ ersetzt. 

 
 

 
 
 
 
(2) Bei der Entscheidung über einen Um-
wandlungsantrag hat die Forstbehörde unter 
Beachtung der Ziele und Erfordernisse der 
Landesplanung die Rechte, Pflichten und 
wirtschaftlichen Interessen desWaldbesit-
zers sowie die Belange der Allgemeinheit ge-
geneinander und untereinander unter dem 
Gesichtspunkt abzuwägen, welche Nut-
zungsart auf die Dauer für das Gemeinwohl 
von größerer Bedeutung ist. Forstliche Be-
lange benachbarter Waldbesitzer sind ange-
messen zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Genehmigung soll versagt werden, 
wenn die Erhaltung des Waldes im überwie-
genden öffentlichen Interesse liegt, insbe-
sondere wenn der Wald in der Gemeinde ei-
nen geringen Flächenanteil hat oder für die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, den 
Schutz natürlicher Bodenfunktionen im 
Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes, 
die forstwirtschaftliche Erzeugung, das 
Landschaftsbild oder die Erholung der Bevöl-
kerung von wesentlicher Bedeutung ist oder 
dem Schutz gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes dient und die nachteiligen 
Wirkungen der Umwandlungen nicht durch 
Nebenbestimmungen, insbesondere durch 
die Verpflichtung, Ersatzaufforstungen durch 
Saat oder Pflanzung vorzunehmen, ganz o-
der zum wesentlichen Teil abgewendet wer-
den können. Im Rahmen der Genehmigung 
kann die Forstbehörde als Ersatzaufforstung 
auch die flächendeckende Entwicklung von 
Wald durch die natürliche Ansamung von 
Forstpflanzen zulassen. Um die Erfüllung 
von Nebenbestimmungen zu gewährleisten, 
kann die Hinterlegung von Geldbeträgen o-
der sonstige Sicherheit gefordert werden. 
Vor einer Versagung der Umwandlungsge-
nehmigung ist der jeweiligen Gemeinde Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(4) Die Umwandlung von Schutz- und Erho-
lungswald darf nur bei einem überwiegenden 
öffentlichen Interesse genehmigt werden. 
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(5) Die Vorschriften des Landesnaturschutz-
gesetz bleiben unberührt. 

 
 
 
 
 
 
2. In § 41 Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-

ter „§ 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 24 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in Nordrhein-Westfalen (UVPG 
NW)“ durch die Wörter „§§ 6 bis 14 in 
Verbindung mit Nummer 17.1 der An-
lage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung“ und die Angabe 
„UVPG NW“ durch das Wort „Landes-
umweltverträglichkeitsprüfungsgeset-
zes“ ersetzt. 

 

 § 41 
Erstaufforstung 

(Zu § 10 Bundeswaldgesetz) 
 
(1) Die Neuanlage von Wald (Erstauffors-
tung) ist nur mit Genehmigung der Forstbe-
hörde zulässig. Soweit für die Erstauffors-
tung nach § 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 24 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung in Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) 
eine Vorprüfung des Einzelfalls und eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufüh-
ren ist, müssen die Vorprüfung des Einzelfal-
les sowie die Durchführung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung den Anforderungen des 
UVPG NW entsprechen. 
 
(2) Bei der Entscheidung über einen Antrag 
auf Erstaufforstung hat die Forstbehörde un-
ter Beachtung der Ziele und Erfordernisse 
der Landesplanung die Rechte, Pflichten und 
wirtschaftlichen Interessen des Besitzers so-
wie die Belange der Allgemeinheit gegenei-
nander und untereinander unter dem Ge-
sichtspunkt abzuwägen, welche Nutzungsart 
auf die Dauer für das Gemeinwohl von grö-
ßerer Bedeutung ist. Die Belange der Besit-
zer der angrenzenden Grundstücke sind an-
gemessen zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn 
 
1. Ziele und Erfordernisse der Raumordnung 
und Landesplanung der Aufforstung entge-
genstehen und ihnen nicht durch Nebenbe-
stimmungen entsprochen werden kann, oder 
 
2. Belange des Naturschutzes, des Boden-
schutzes und der Landschaftspflege entge-
genstehen, oder 
 
3. eine Aufforstung die Agrarstruktur oder 
Maßnahmen zu deren Verbesserung erheb-
lich beeinträchtigen würde. 
 
(4) Die Vorschriften des Landesnaturschutz-
gesetz bleiben unberührt. 
 
(5) Für das Verfahren gilt § 42 entsprechend. 
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(6) Ist eine Fläche ohne die erforderliche Ge-
nehmigung aufgeforstet worden, so kann die 
Forstbehörde die unverzügliche Beseitigung 
der Aufforstung anordnen. 

Artikel 4 
 

Änderung des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

  

Das Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1995 
(GV. NRW. S. 1208, ber. 1996 S. 81, S. 141, 
S. 216 und S. 355, ber. 2007 S. 327), das 
zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) ge-
ändert worden ist, [bei Ausfertigung aktuali-
sieren] wird wie folgt geändert: 
 

 

Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Be-

kanntmachung der Neufassung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 37 Absatz 2 Satz 3 [geltende Fas-

sung] werden die Wörter „5 bis 8 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung im Lande Nordrhein-West-
falen“ durch die Wörter „2 bis 5 des Lan-
desumweltverträglichkeitsprüfungsge-
setzes“ und die Wörter „Artikel 4 des Ge-
setzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. 
S. 185)“ durch die Wörter „Artikel 1 des 

 § 37 
Planung und Linienbestimmung 

 
(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer o-
der die wesentliche Änderung bestehender 
Landesstraßen, Radschnellverbindungen 
des Landes, Kreisstraßen und Gemein-
destraßen im Sinne von § 3 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 betreffen, sind die Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung unbeschadet sonstiger Erfordernisse 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften zu 
beachten. Die öffentlichen und privaten Be-
lange sind gemäß dem Stand der Planung 
gegeneinander und untereinander abzuwä-
gen. 
 
(2) Dem Bau oder der wesentlichen Ände-
rung bestehender Landesstraßen, Rad-
schnellverbindungen des Landes und Kreis-
straßen geht die Abstimmung des grundsätz-
lichen Verlaufs, der Streckencharakteristik 
und der Netzverknüpfung voraus. Die Linien-
abstimmung erfolgt in einem Verfahren, an 
dem die Träger öffentlicher Belange, Bürge-
rinnen und Bürger sowie bei Landesstraßen 
und Radschnellverbindungen des Landes 
der Regionalrat zu beteiligen sind. Soweit für 
den Bau oder die Änderung/Erweiterung ei-
ner Straße nach § 1 in Verbindung mit An-
lage 1 Nummer 5 bis 8 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 29. April 1992 
(GV. NRW. S. 175), das zuletzt durch Artikel 
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Gesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes]“ ersetzt. 

 

4 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 185) geändert worden ist, eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder eine Vor-
prüfung des Einzelfalls durchzuführen ist, ist 
diese nach dem Stand der Planung durchzu-
führen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung 
sowie die Vorprüfung des Einzelfalles müs-
sen den Anforderungen des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen NW entsprechen. Die 
Sätze 3 und 4 gelten nicht für den Bau von 
Ortsumgehungen. Die Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange und der Bürgerinnen 
und Bürger ist innerhalb von vier Monaten 
nach Ablauf der Auslegungsfrist nach Absatz 
4 Satz 2 abzuschließen. 
 
(3) Die Linienabstimmung für Landesstraßen 
und Radschnellverbindungen des Landes 
führen der Landesbetrieb Straßenbau und 
die Bezirksregierungen durch. Der Bezirks-
regierung obliegt dabei die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und des Regio-
nalrates. Nach Abschluss des Abstimmungs-
verfahrens bestimmt sie die Planung und mit 
Zustimmung des für das Straßenwesen zu-
ständigen Ministeriums die Linienführung. 
Die Zustimmung ist innerhalb von zwei Mo-
naten nach Abschluss des Linienbestim-
mungsverfahrens einzuholen. 
 
(4) Die Planung und Linienabstimmung für 
Kreisstraßen obliegt dem Träger der Stra-
ßenbaulast. Eine Linienbestimmung findet 
nicht statt. Bei Meinungsverschiedenheiten 
von Behörden bei der Planung von Kreisstra-
ßen entscheidet das für das Straßenwesen 
zuständige Ministerium im Benehmen mit 
den obersten Bundes- und im Einvernehmen 
mit den obersten Landesbehörden, deren 
Belange durch die Planung berührt sind. Der 
Beginn und das Ende des Planungsverfah-
rens sind der obersten Straßenbaubehörde 
anzuzeigen. 
 
(5) Zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger an der Planung soll allen, deren Belange 
von der Planung berührt sein können, sowie 
anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnatur-
schutzgesetzes vom 21. Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
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S. 934) neu gefasst worden ist, Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden. Hierzu 
sind die Planungsentwürfe in den berührten 
Gemeinden nach vorheriger ortsüblicher Be-
kanntmachung einen Monat öffentlich auszu-
legen. Soweit verschiedene Lösungen in Be-
tracht kommen, sollen diese aufgezeigt wer-
den. Stellungnahmen können bis zu zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist er-
folgen. Danach soll die Gemeinde unter Be-
teiligung des Trägers der Straßenbaulast 
Gelegenheit zur Erläuterung und Erörterung 
der Planung geben. Bei Abgabe ihrer eige-
nen Stellungnahme unterrichtet die Ge-
meinde den Träger der Straßenbaulast über 
die vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen; sie soll dabei auch auf die Bedenken 
und Anregungen eingehen. Das Ergebnis 
der Bürgerbeteiligung ist in die Abwägung 
der Belange bei der Linienbestimmung bzw. 
bei der Bestimmung der Planung und Linien-
führung einzubeziehen. Die Öffentlichkeit ist 
über die abgestimmte, bei Landesstraßen 
und Radschnellverbindungen des Landes 
bestimmte Planung durch ortsübliche Be-
kanntmachung zu unterrichten. Rechtsan-
sprüche werden durch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit nicht begründet; die Verfol-
gung von Rechten im nachfolgenden Zulas-
sungsverfahren bleibt unberührt. Von der 
Beteiligung an der Planung kann abgesehen 
werden, wenn ein vorbereitender Bauleitplan 
oder ein genehmigter Braunkohlenplan (§ 26 
Landesplanungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. 
S. 33) geändert worden ist) die Planung be-
reits enthält. 
 
(6) Die abgestimmte, bei Landesstraßen und 
Radschnellverbindungen des Landes be-
stimmte Planung ist im Flächennutzungsplan 
zu vermerken. Soweit sie von mindestens re-
gionaler Bedeutung ist, ist die Planung im 
Regionalplan darzustellen. Die rechtsver-
bindliche Entscheidung über die Planung er-
folgt erst durch die Feststellung des Planes 
(Planfeststellungsbeschluss) oder durch Er-
teilung der Plangenehmigung oder einen die 
Planfeststellung ersetzenden Bebauungs-
plan. 
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(7) Bei Planungen, welche die Änderung be-
stehender oder den Bau neuer Landesstra-
ßen, Radschnellverbindungen des Landes 
und Kreisstraßen zur Folge haben können, 
hat die planende Behörde den Träger der 
Straßenbaulast unbeschadet weitergehen-
der gesetzlicher Vorschriften rechtzeitig zu 
beteiligen. Bei den übrigen Straßen und We-
gen ist die Straßenbaubehörde rechtzeitig zu 
beteiligen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 38 Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-

ter „5 bis 8 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen“ durch die Wörter 
„2 bis 5 des Landesumweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes“ und die Wörter 
„Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung im Lande Nordrhein-West-
falen“ durch das Wort „Landesumwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetzes“ er-
setzt.  

 

 § 38 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

 
(1) Landesstraßen und Kreisstraßen dürfen 
nur gebaut oder geändert werden, wenn der 
Plan vorher festgestellt ist. Gleiches gilt für 
Radschnellverbindungen des Landes und 
Gemeindestraßen, sofern für diese eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen 
ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und priva-
ten Belange einschließlich der Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Rahmen der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Im Planfeststel-
lungsverfahren ist über die Kosten zu ent-
scheiden, die die am Verfahren Beteiligten 
zu tragen haben. Es gelten die §§ 72 bis 78 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen, soweit nicht in 
diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 
 
(2) Soweit für den Bau, die Änderung oder 
die Erweiterung einer Straße nach § 1 in Ver-
bindung mit Anlage 1 Nummer 5 bis 8 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung im Lande Nordrhein-Westfalen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine 
Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist, 
muss die Durchführung den Anforderungen 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen 
entsprechen. Soweit bereits eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Rahmen der Linien-
abstimmung erfolgt ist, soll die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit auf zusätzliche oder 
andere erhebliche Umweltauswirkungen des 
Vorhabens beschränkt werden. 
 
(3) Planfeststellung und Plangenehmigung 
entfallen in Fällen von unwesentlicher Be-
deutung im Sinne von § 74 Absatz 7 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land 
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Nordrhein-Westfalen. Die Entscheidung hier-
über trifft der Träger der Straßenbaulast. 
 
(4) Bebauungspläne nach § 9 des Bauge-
setzbuches ersetzen die Planfeststellung. 
Für den Bau und für die wesentliche Ände-
rung vorhandener Straßen ist die Umweltver-
träglichkeit zu prüfen; § 17 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl I S. 94) ist anzuwenden. 
Wird eine Ergänzung notwendig oder soll 
von Festsetzungen des Bebauungsplans ab-
gewichen werden, so ist die Planfeststellung 
insoweit zusätzlich durchzuführen. In diesen 
Fällen gelten die §§ 40, 43 Absatz 1, 2, 4 und 
5 sowie § 44 Absatz 1 bis 4 des Baugesetz-
buches. 
 
(5) Für den Bau oder die Änderung von Ge-
meindestraßen im Außenbereich (§ 35 des 
Baugesetzbuches) und von Radschnellver-
bindungen des Landes, für die keine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen 
ist, ist die Planfeststellung oder Plangeneh-
migung zulässig. 
 
(6) Die der Sicherheit und Ordnung dienen-
den Anlagen an Landesstraßen und Kreis-
straßen, wie Polizeistationen, Einrichtungen 
der Unfallhilfe und der Verkehrsüberwa-
chung, können, wenn sie eine unmittelbare 
Zufahrt zu diesen Straßen haben, zur Fest-
setzung der Flächen in die Planfeststellung 
oder Plangenehmigung einbezogen werden. 
 
(7) Bei der Änderung einer Landesstraße, 
Radschnellverbindung des Landes, Kreis-
straße oder Gemeindestraße kann von einer 
förmlichen Erörterung im Sinne von § 73 Ab-
satz 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen und von § 
9 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung abgesehen werden. Vor dem 
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens 
ist denjenigen, die rechtzeitig Einwendungen 
erhoben haben, Gelegenheit zur Äußerung 
innerhalb eines Monats zu geben. 
 
(8) Die Planfeststellungsbehörde kann den 
Plan auf begründeten Antrag des Trägers 
der Straßenbaulast um höchstens fünf Jahre 
verlängern, bevor er nach § 75 Absatz 4 des 
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Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen außer Kraft tritt. 
Vor der Entscheidung ist eine auf den Antrag 
begrenzte Anhörung nach dem für die Plan-
feststellung vorgeschriebenen Verfahren 
durchzuführen. Für die Zustellung und Aus-
legung sowie die Anfechtung der Entschei-
dung über die Verlängerung sind die Bestim-
mungen über den Planfeststellungsbe-
schluss entsprechend anzuwenden. 
 

Artikel 5 
 

Änderung des Gesetzes über die Seil-
bahnen in Nordrhein-Westfalen 

 

  

§ 3 des Gesetzes über die Seilbahnen in 
Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 
2003 (GV. NRW. S. 774), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 
(GV. NRW. S. 294) [bei Ausfertigung ggf. ak-
tualisieren] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

 

Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-
Westfalen (SeilbG NRW) 

 
 
 
1. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Soweit für den Bau oder die Änderung 
beziehungsweise Erweiterung nach § 1 
in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 6, 
7 und 8 des Landesumweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes vom 29. April 
1992 (GV. NRW. S. 175), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] geändert wor-
den ist, eine Vorprüfung des Einzelfalls 
und eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist, müssen die Vorprü-
fung des Einzelfalls sowie die Durchfüh-
rung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
den Anforderungen des Landesumwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetzes ent-
sprechen.“ 
 

2. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, § 50 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 

 § 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für Seilbahnen, die 
dem Personenverkehr und dem öffentlichen 
Güterverkehr dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Anlagen ge-
mäß Artikel 1 Abs. 6 der Richtlinie 2000/9/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. März 2000 über Seilbahnen für 
den Personenverkehr (EG, ABl. L 106 vom 
3.5.2000, S. 21). 
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(BGBI. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 8. September 2017 
(BGBl. I S. 3370) geändert worden ist, ist 
anzuwenden.“ 

 

 
 
 
(3) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme von §§ 
2 Abs. 1 bis 5, 4 Abs. 2 Satz 2, 5 Abs. 1 Satz 
2, 16 Abs. 3, 18 Abs. 2, 19 Abs. 1 Nr. 12 bis 
14 und 22 Abs. 2 Sätze 2 und 3 für Zahnrad-
bahnen des öffentlichen Verkehrs sinnge-
mäß. 

Artikel 6 
 

Änderung des Abgrabungsgesetzes  
 

 
Bekanntmachung der Neufassung des 

Gesetzes zur Ordnung von Abgrabungen 
(Abgrabungsgesetz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Genehmigungspflicht 

 
(1) Abgrabungen bedürfen der Genehmi-
gung. 
 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
 
1. ein vollständiger Abgrabungsplan (§ 4 
Abs. 2) vorliegt, 
 
2. die Ziele der Raumordnung und Landes-
planung sowie die Belange der Bauleitpla-
nung, des Naturhaushalts, der Landschaft, 
des Bodenschutzes und der Erholung be-
achtet sind und 
 
3. andere öffentliche Belange im Einzelfall 
nicht entgegenstehen. 
 
(3) Belange des Naturhaushalts und der 
Landschaft sind in der Regel beachtet, wenn 
durch die Nutzung und Herrichtung des Ab-
bau- und Betriebsgeländes 
 
1. der Naturhaushalt durch Eingriffe in die 
Tier- und Pflanzenwelt, die Grundwasserver-
hältnisse. das Klima und den Boden nicht 
nachhaltig geschädigt wird, 
 
2. eine Verunstaltung des Landschaftsbildes 
auf Dauer vermieden wird, 
 
3. Landschaftsteile von besonderem Wert 
nicht zerstört werden und 
 
4. den Entwicklungszielen oder besonderen 
Festsetzungen eines auf Grund des Lan-
desnaturschutzgesetzes vom 21. Juli 2000 
(GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des 
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In § 3 Absatz 6 des Abgrabungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. November 1979 (GV. NRW. S. 922), das 
zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „§ 1 
i.V.m. Anlage 1 Nrn. 22 und 23 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
Nordrhein-Westfalen (UVPG NW)“ durch die 
Wörter „§ 1 in Verbindung mit Anlage 1 Num-
mer 9 und 10 des Landesumweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes vom 29. April 1992 
(GV. NRW. S. 175), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes] geändert worden ist,“ und die Angabe 
„UVPG NW“ durch das Wort „Landesumwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetzes“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934) neu gefasst worden ist, erlas-
senen rechtsverbindlichen Landschaftsplans 
nicht nachhaltig und erheblich zuwiderge-
handelt wird. 
 
(4) Andere öffentliche Belange stehen einer 
Abgrabung insbesondere entgegen, wenn 
 
1. das Ortsbild auf Dauer verunstaltet wird, 
 
2. der Nachweis ausreichender Ab- und Zu-
fahrtswege nicht erbracht wird. 
 
(5) Die Genehmigung weiterer Abgrabungen 
kann davon abhängig gemacht werden, daß 
 
a) der Antragsteller Flächen herrichtet, die er 
zuvor für eine Abgrabung in Anspruch ge-
nommen hat. oder 
 
b) andere zuvor in Anspruch genommene 
Flächen, die in einem räumlichen Zusam-
menhang mit der beabsichtigten Abgrabung 
stehen. hergerichtet werden. 
 
(6) Soweit für Abgrabungen nach § 1 i.V.m. 
Anlage 1 Nrn. 22 und 23 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung in Nord-
rhein-Westfalen (UVPG NW) eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder eine Vorprüfung 
des Einzelfalles durchzuführen ist, müssen 
die Durchführung der Umweltverträglich-
keitsprüfung sowie die Vorprüfung des Ein-
zelfalles den Anforderungen des UVPG NW 
entsprechen. 
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Artikel 7 
 

Änderung der Landesbauordnung 2018 
 

  

  Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesbauordnung 2018 – 

BauO NRW 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 61 
Vorrang anderer Gestattungsverfahren 

 
(1) Folgende Gestattungen schließen eine 
Baugenehmigung nach § 60 sowie eine Zu-
stimmung nach § 79 ein: 
 
1. für nach anderen Rechtsvorschriften zu-
lassungsbedürftige Anlagen in, an, über und 
unter oder an oberirdischen Gewässern und 
Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung 
oder der Nutzung eines Gewässers dienen 
oder als solche gelten, ausgenommen 
Gebäude, die Sonderbauten sind,  
 
2. für nach anderen Rechtsvorschriften zu-
lassungsbedürftige Anlagen für die öffentli-
che Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wärme, Wasser und für die öffentliche Ver-
wertung oder Entsorgung von Abwässern, 
ausgenommen Gebäude, die Sonderbauten 
sind,  
 
3. für Werbeanlagen, soweit sie einer Aus-
nahmegenehmigung nach Straßenverkehrs-
recht oder einer Zulassung nach Straßen-
recht bedürfen,  
 
4. für Anlagen, die nach § 35 Absatz 3 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Feb-
ruar 2012 (BGBl. I. S 212), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, einer 
Genehmigung bedürfen,  
 
5. für Anlagen, die nach Produktsicherheits-
recht einer Genehmigung oder Erlaubnis 
bedürfen,  
 
6. für Anlagen, die einer Errichtungsgeneh-
migung nach § 7 des Atomgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 
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In § 61 Absatz 1 Satz 2 der Landesbauord-
nung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 
421) werden die Wörter „Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen“ durch das Wort „Lan-
desumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz“, 
die Wörter „Artikel 4 des Gesetzes vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 934)“ durch 
die Wörter „Artikel 1 des Gesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
dieses Gesetzes]“ und die Wörter „Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen“ durch das Wort 
„Landesumweltverträglichkeitsprüfungsge-
setzes“ ersetzt. 
 

2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, 
bedürfen,  
 
7. für Anlagen, die einer Genehmigung nach 
§ 8 des Gentechnikgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2066), das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2421) geändert worden ist, bedür-
fen,  
 
8. für Anlagen, die nach § 4 und § 16 Absatz 
1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, einer 
Genehmigung bedürfen, auch wenn sie im 
vereinfachten Verfahren nach § 19 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes erteilt wird.  
 
9. für Anlagen, die von der Verbindlichkeits-
erklärung eines Sanierungsplans nach § 13 
Absatz 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zu-
letzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung 
vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 
geändert worden ist, oder nach § 15 Absatz 
3 des Landesbodenschutzgesetzes vom 9. 
Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Sep-
tember 2016 (GV. NRW. S.   790) geändert 
worden ist, umfasst sind.  
 
Handelt es sich bei dem genehmigungsbe-
dürftigen Vorhaben um ein solches, das 
nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) 
geändert worden ist, oder nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 29. April 
1992 (GV. NRW. 1992 S. 175), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 934) geändert 
worden ist, einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung bedarf, so muss das Genehmigungs-
verfahren den Anforderungen des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen entsprechen.  
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(2) Die Vorschriften über gesetzlich gere-
gelte Planfeststellungsverfahren bleiben un-
berührt. 
 

Artikel 8 
 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Landesrechts an die Vorgaben der Richtlinie 
2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014, S. 1). Mit dieser Änderungsrichtlinie wurden 
die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben zu den Voraussetzungen und zur Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei Projekten umfassend novelliert.  
 
Die erforderlichen Anpassungen werden – entsprechend der Vorgehensweise bei zurücklie-
genden Gesetzgebungsverfahren – ganz überwiegend im Bundesrecht vorgenommen. So hat 
der Bund mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPModG) vom 20. Juli 2017 (BGBI. 1 S. 2808) die Vorgaben der Änderungsrichtlinie 
2014/52/EU umgesetzt. Darüber hinaus wurden die Vorgaben der Änderungsrichtlinie im Bau-
recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) umge-
setzt.  
 
Europarechtlich bedingte Änderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) umfassen insbesondere die Erweiterung des Schutzgutkatalogs (Schutzgut Fläche), 
die Präzisierung des Begriffs der Umweltauswirkungen durch Einbezug des Klimawandels, die 
Erweiterung der Regelungen für die Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht (Bekannt-
gabe sowohl des positiven als auch des negativen Prüfungsergebnisses gegenüber der Öf-
fentlichkeit sowie Fristenregelungen zur Durchführung der Vorprüfung), die Anpassung der 
Verfahrensregelungen zur UVP (vor allem zum UVP-Bericht) sowie die Einrichtung zentraler 
UVP-Internetportale zur Unterrichtung der Öffentlichkeit. Aufgrund der dynamischen Verwei-
sung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen 
(UVPG NW) auf das UVPG des Bundes ergibt sich kein unmittelbar materiell-rechtlicher Um-
setzungsbedarf auf Landesebene. Der Schwerpunkt der Novellierung liegt somit auf den re-
daktionellen Anpassungen.  
 
Der Bund hat das UVPModG gleichzeitig zum Anlass genommen, die Regelungen zur Um-
weltverträglichkeitsprüfung insgesamt zu vereinfachen und anwenderfreundlicher auszuge-
stalten. Insbesondere wurden die Regelungen zur Feststellung der UVP-Pflicht für Neuvorha-
ben und Änderungsvorhaben einschließlich der Kumulationsvorschriften (§§ 5 bis 14 UVPG) 
und die Regelungen zur grenzüberschreitenden Beteiligung bei der Umweltprüfung (§§ 54 bis 
64 UVPG) einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen. Dafür wurde eine neue Geset-
zesstruktur geschaffen, die auch mit einer veränderten Paragraphenfolge einhergeht. Aus die-
sem Grund sind im UVPG NW enthaltene Verweise auf das UVPG des Bundes anzupassen. 
 
Des Weiteren ergeben sich Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des Landesnatur-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LNatSchG). Die im UVPG NW enthaltenen Verweise 
auf das bis November 2016 geltende Landschaftsgesetz  NW sind entsprechend anzupassen. 
 
Die Anlage 1 wird aufgrund veralteter Verweise und weggefallener Vorhabentypen bereinigt. 
Damit ergeben sich weitere Folgeänderungen für diejenigen Landesgesetze, die Verweise auf 
die Anlage 1 des UVPG NW enthalten. Dies betrifft das Landesnaturschutzgesetz, das Lan-
desforstgesetz, das Straßen- und Wegegesetz, das Seilbahngesetz, das Abgrabungsgesetz 
sowie die Landesbauordnung. Die darin enthaltenen Verweise sind veraltet und müssen an 
den neuen Gesetzeswortlaut des UVPG NW angepasst werden.  
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Artikel 1 ( Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nummer 1 (§ 1 UVPG NW) 
 
a) Zu Buchstabe a (§ 1 Abs. 1 UVPG NW) 
 
In der neuen Regelung des Absatz 1 werden redaktionelle und sprachliche Anpassungen vor-
genommen. Es wird nunmehr auf die neue Fassung des UVPG des Bundes verwiesen. Der 
umfassende Verweis auf das Bundesrecht entspricht der bisherigen Gesetzessystematik. Die 
Form der dynamischen Verweisung wird beibehalten. Dies erleichtert den Gesetzesvollzug, 
weil die zuständigen Behörden im Falle einer bundes- und einer landesrechtlich begründeten 
UVP- oder SUP-Pflicht dieselben Verfahrensbestimmungen anwenden können.  
 
Die Regelung weiterer Anlagen im UVPG auf Bundesebene beinhaltet auch eine geänderte 
Nummernfolge. Aus diesem Grund ist der Verweis im Landesgesetz auf die Anlagen des 
UVPG des Bundes zu aktualisieren.  
 
Die sprachlichen Anpassungen dienen der Präzisierung sowie Streichung überflüssiger For-
mulierungen.   
 
b) Zu Buchstabe b (§ 1 Abs. 2 UVPG NW) 
 
Aufgrund der im UVPG des Bundes vorgenommenen Änderungen ist Absatz 2 für die in An-
lage 1 Nummer 1 aufgeführten Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz anzupassen. Die 
Möglichkeit, in diesen Verfahren von der Durchführung eines Erörterungstermins abzusehen, 
soll beibehalten werden. 
 
Zu Nummer 2 (§ 2 UVPG NW) 
 
In § 2 wird nun in der Überschrift klargestellt, dass es sich hierbei um eine landesgesetzliche 
Verordnungsermächtigung handelt. Die Streichung des bisherigen Absatzes 2 wird notwendig, 
da die in Bezug genommene Verwaltungsvorschrift des Bundes zur Ausführung des UVPG 
veraltet und die Erarbeitung einer aktualisierten Fassung derzeit nicht absehbar ist. Im Übrigen 
steht der Berücksichtigung einer Verwaltungsvorschrift durch die Landesbehörden bei der Um-
setzung von Bundesrecht nichts entgegen. Eine Regelung durch den Landesgesetzgeber ist 
daher entbehrlich.    
 
Zu Nummer 3 (§ 3 UVPG NW) 
 
a) Zu Buchstabe a (§ 3 Abs. 1 UVPG NW) 
 
In § 3 werden redaktionelle Klarstellungen und Aktualisierungen vorgenommen. Aufgrund der 
im UVPG des Bundes vorgenommenen Änderungen ist eine redaktionelle Anpassung des 
Verweises auf die Bundesregelung zur Federführung bei Zulassungsverfahren notwendig. 
 
Die Regelungen in § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden sprachlich klarer gefasst. In § 3 Abs. 1 Nr. 2 
erfolgt eine Präzisierung des Verweises auf die Anlage 1 des UVPG des Bundes.  
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b) Zu Buchstabe b (§ 3 Abs. 2 UVPG NW) 
 
In Absatz 2 wird eine redaktionelle Anpassung des Verweises auf das UVPG des Bundes 
vorgenommen.  
 
c) Zu Buchstabe c (§ 3 Abs. 3 UVPG)  
 
Die Anpassung in Absatz 3 ist redaktioneller Art und dient der Aktualisierung des Verweises 
auf das UVPG des Bundes. 
 
Zu Nummer 4 (§ 4 UVPG NW) 
 
Die Anpassung in § 4 ist redaktioneller und sprachlicher Art. 
 
Zu Nummer 5 (§ 5 neu UVPG NW) 
 
Wegen der Streichung des bisherigen § 5 kann die bisherige Regelung des § 4a neu benannt 
und als § 5 eingefügt werden.  
 
Die Umsetzung der EU-SUP-Richtlinie 2001/42/EG ist seinerzeit vorrangig in den Fachgeset-
zen vorgenommen werden (vgl. Begründung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Altlasten-
sanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandsgesetzes, des Landesabfallgesetzes, des 
Landesbodenschutzgesetzes und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 14/6289, S. 3). So sind spezielle Regelungen zur Um-
weltprüfung für Raumordnungspläne im Landesplanungsgesetz (vgl. § 13 Abs. 1 Landespla-
nungsgesetz Nordrhein-Westfalen) und zur Strategischen Umweltprüfung für die Landschafts-
planung im Landesnaturschutzgesetz (vgl. § 9 Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfa-
len) enthalten. Diese Systematik wird beibehalten. 
 
Zu Nummer 6 (§ 5 UVPG NW) 
 
Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen dient als 
zwingend notwendiges Stammgesetz neben der Umsetzung von Bundesrecht auch der Um-
setzung von EU-Recht. Die Änderung geht zurück auf den Beschluss der Landesregierung 
vom 20.12.2011, wonach die zum Zeitpunkt 1.1.2012 in Kraft befindlichen Stammgesetze 
zwingend notwendig sind und in zukünftigen Änderungsentwürfen vorgeschlagen werden soll, 
die darin enthaltenen Verfallklauseln oder Berichtspflichten zu streichen. Die bisherige Rege-
lung zur Berichtspflicht in § 5 ist daher aufzuheben. 
 
Zu Nummer 7 (§ 6 UVPG NW) 
 
Die Übergangsvorschrift des bisherigen § 6 wird aufgehoben, weil den darin enthaltenen Re-
gelungen wegen des Zeitablaufs keine praktische Bedeutung mehr zukommt. Es wird nunmehr 
auf die Übergangsvorschriften des UVPG des Bundes in § 74 Abs. 1 und 2 (Umweltverträg-
lichkeitsprüfung) und in § 74 Abs. 3 (Strategische Umweltprüfung) hingewiesen. 
 
Zu Nummer 8 (Anlage 1 UVPG NW) 
 
Die Anlage 1 wird hinsichtlich ihrer Nummernfolge bereinigt.  
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Zu Nummer 9 (Anlage 2 UVPG NW) 
 
In der Anlage 2 sind die Verweise auf Vorschriften des UVPG des Bundes sowie die Verweise 
auf das Landesnaturschutzgesetz redaktionell anzupassen. 
 
In Nr. 2.3.2 und Nr. 2.3.4 erfolgt lediglich eine Streichung der Verweise auf das alte Land-
schaftsgesetz. Ein Verweis auf das neu gefasste Landesnaturschutzgesetz wird nicht vorge-
nommen, da im Landesrecht nunmehr keine eigene Regelung der Schutzkategorien des Na-
turschutzgebiets und des Landschaftsschutzgebiets mehr erfolgt, sondern gleichfalls ein Ver-
weis auf Bundesrecht vorgenommen wird.   
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Landesnaturschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
redaktionelle Folgeänderung (Verweis im Landesnaturschutzgesetz auf das vorliegende Än-
derungsgesetz) 
 
Zu Artikel 3 (Änderung des Landesforstgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
redaktionelle Änderungen (Verweis auf das vorliegende Änderungsgesetz; Folgeänderung der 
letzten Novelle des UVPG des Bundes) 
 
Zu Artikel 4 (Änderung des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
redaktionelle Änderungen (Verweis im StrWG auf das vorliegende Änderungsgesetz und auf 
mit vorliegendem Gesetz geänderte Normen des UVPG NW; Folgeänderung der letzten No-
velle des UVPG des Bundes) 
 
Zu Artikel 5 (Änderung des Seilbahngesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
redaktionelle Änderungen (Verweis im SeilbG auf das vorliegende Änderungsgesetz und auf 
mit vorliegendem Gesetz geänderte Normen des UVPG NW; Folgeänderung der letzten No-
velle des UVPG des Bundes) 
 
Zu Artikel 6 (Änderung des Abgrabungsgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
redaktionelle Änderungen (Verweis im AbgrG auf das vorliegende Änderungsgesetz und auf 
mit vorliegendem Gesetz geänderte Normen des UVPG NW) 
 
Zu Artikel 7 (Änderung der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen) 
 
redaktionelle Folgeänderung (Verweis in der LBauO auf das vorliegende Änderungsgesetz) 
 
Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)  
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 


